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Äänderung der Rebhrfriften. (1. Jänner 1951, 31 Ib—1 17/47—51.) 
b) Schliefbare Kamine mit offener Seuerung find alle drei Monate 

3u kehren (& 6, Abi. 2, 3. b) SPO); 

c) die übrigen Rauchfänge und die angefchlojfenen Seuerftätten 
mit denm dazugehörigen Rauchabzügen find aulle jechs Wocken 
3u kehren (& 6, Abf. 2, 3. c) SPO.); 

d) Sabriksraucfänge und Rauchfänge gewerblicher Betriebsanlagen 
Jomwie die daran ange{hlofjenen Seuerftätten und Kauchabzüge 
find in den Monaten ihrer regelmäßigen Benüßung nady Be- 
friebserfordernig zu kehren (S 6, Abfj. 2, 3, a) SPDO.);


